
Fingernägel 
und Haare

Vorschriften des Arbeitgebers

RECHT
Mein gutes § – ANZEIGE –

Ibbenbüren. Manchmal ist man 
als Arbeitgeber bei gewagten 
Haarkreationen der Mitarbei-
ter geneigt, zu fragen, ob es ein 
Unfall war. Aber was als Ar-
beitgeber tun, wenn die Emp-
fangsdame mit einem blauen 
Irokesenhaarschnitt das Büro 
betritt? Kann man dieses unter-
sagen?
Das Landesarbeitsgericht Köln 
hatte sich mit der Frage zu be-
fassen, welche Vorschriften der 
Arbeitgeber in Sachen Haare, 
Fingernägel und auch Unterwä-
sche seinen Arbeitnehmern im 
Rahmen seines Direktionsrech-
tes machen darf (Landesarbeits-
gericht Köln, Beschluss vom 
18.08.2010 - 3 TaBV 15/10).
Der zugrunde liegende Fall be-
traf eine Gesamtbetriebsverein-
barung eines Unternehmens, 
das an Flughäfen im Auftrag der 
Bundespolizei Fluggastkontrol-
len vornimmt. Der Arbeitgeber 
hatte seinen Mitarbeiterinnen 
vorgeschrieben, die Fingernä-
gel nur einfarbig zu tragen. Den 
männlichen Mitarbeitern wurde 
auferlegt, bei Haarfärbungen 
nur natürlich wirkende Farben 
zu wählen.
Das Landesarbeitsgericht stellte 
fest, dass der Arbeitgeber sei-
nen Mitarbeiterinnen nicht vor-
schreiben dürfe, die Fingernägel 
nur einfarbig zu tragen. Auch 
von männlichen Mitarbeitern 
dürfe nicht verlangt werden, 
bei Haarfärbungen nur natür-
lich wirkende Farben zu tragen. 
Das Landesarbeitsgericht Köln 
erklärte diese Vorschriften für 

unwirksam. 
Andere um-
strittene Teile 
der Regelung 
über das Er-
scheinungsbild 
der Mitarbeiter 
hielt das Ge-
richt dagegen 
für wirksam, 
so etwa – wegen der Verlet-
zungsgefahr für die Passagiere 
– die Anweisung, Fingernägel 
„in maximaler Länge von 0,5 cm 
über der Fingerkuppe zu tragen“.
Auch Vorschriften über das Tra-
gen von Unterwäsche sah das 
Gericht nicht als unverhältnis-
mäßige Beeinträchtigung des 
Persönlichkeitsrechts der Mit-
arbeiterinnen an, weil sie dem 
Schutz der vom Arbeitgeber 
gestellten Dienstkleidung und 
einem ordentlichen Erschei-
nungsbild dienten. Der Arbeit-
geber hatte sowohl das Tragen 
von Unterwäsche vorgeschrie-
ben als auch die Art und Weise 
der zu tragenden Unterwäsche. 
Ebenso billigte das Gericht die 
Anweisungen für männliche 
Mitarbeiter, denen untersagt 
wurde, mit ungewaschenen oder 
fettigen Haaren oder unrasiert 
zum Dienst zu erscheinen. Ra-
siermuffeln wurde der gepflegte 
Vollbart angeboten.
Wahrscheinlich wird man nach 
diesem Urteil blaue Irokesen-
haarschnitte nicht mehr ver-
meiden können, doch gibt es 
ja noch die Möglichkeit, als 
Dienstkleidung Mützen und 
Hüte anzuordnen!
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